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1. Einleitung 

 

Die Mitteldeutsche Immobilien Projektgesellschaft mbH (MIP) plant die Aufstellung eines 

Bebauungsplans in Ortslage Droyßig für die Errichtung von Wohnbebauung. Die LPR 

Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH wurde beauftragt, das Gebiet unter 

artenschutzrechtlichen Aspekten zu betrachten und daraus resultierendes Konfliktpotential mit 

dem Naturschutzrecht (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) einzuschätzen. 

Bei der Neuanlage einer Bebauung handelt es sich um Eingriffe gemäß § 14 BNatSchG. Im Rah-

men der Erstellung der Genehmigungsunterlagen ist die mögliche Betroffenheit artenschutzrecht-

lich relevanter Tier- und Pflanzenarten gem. § 44 BNatSchG durch das Vorhaben zu überprüfen. 

Diesem Zweck dient der vorliegende Artenschutzrechtliche Fachbeitrag.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen 

 

Im AFB werden folgende rechtlichen Grundlagen berücksichtig: 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306)  

- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 

vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95)  

- FFH-Richtlinie – 92/43/EWG  

- Vogelschutz-Richtlinie – 2009/147/EG 

- Artenschutzverordnung – Verordnung (EG) Nr. 338/97 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

 

(1) wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören 

(2) wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-zeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

(3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

(4) wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für unvermeidbare Beeinträchtigungen nach § 15 Abs. 1 die 

nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen, oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 

Vorhaben nach § 18 Abs. 2 S. 1 die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 

der Sätze 2 bis 5 gültig. Sind im Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tierarten oder europäische 

Vogelarten oder solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

aufgeführt sind betroffen, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung das Tötungs- und Verletzungsrisiko der betroffenen Arten nicht signifikant 

erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung von Schutzmaßnahmen nicht 

vermieden werden kann, 
2. Absatz 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz vor Tötung, Verletzung, auf die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 

Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Eine Definition der „besonders geschützten Arten“ und der „streng geschützten Arten“ erfolgt in § 

7 BNatSchG. 

 

Besonders geschützte Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind: 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates 

vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 

Nr. 709/2010 vom 12. August 2010) aufgeführt sind, 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, 

bb) "europäische Vogelarten" (s.a. Erläuterungen zu V-RL), 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 (entspricht 

BArtSchV Anhang I, Spalte 2) aufgeführt sind. 

 

Europäische Vogelarten im o.g. Sinne sind sämtliche wild lebende Vogelarten, die im europäischen 

Gebiet der Mitgliedsstaaten heimisch sind (Art. 1 Abs. 1 Vogelschutz-RL).  

Besonders geschützt sind hiernach alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und 

Pflanzenarten, alle europäische Vogelarten und alle Arten der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchV) mit einem Kreuz in Spalte 2.  

 

Streng geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) sind besonders geschützten Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
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b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG (entspricht BArtSchV Anhang I, 

Spalte 3) 

aufgeführt sind. 

Streng geschützt sind somit alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzen-

arten und alle Arten der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) mit einem Kreuz in Spalte 3.  

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 

Verboten durch § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen, und zwar u.a. aus folgenden 

Gründen: 

- im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt, oder 

- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Zudem darf eine Ausnahme nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert, 

soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält.  

So können nach Artikel 16 Abs. 1 FFH-RL, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende 

Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der betroffenen Art in ihrem 

natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem 

günstigen Erhaltungszustand verweilen, die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 

12, 13 und 14 sowie des Art. 15 lit. a) und b) im folgenden Sinne abweichen:  

a) zum Schutz der wildlebenden Pflanzen und Tiere und zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume;  

b) zur Verhütung ernster Schäden, insbesondere Kulturen und in der Tierhaltung sowie an 

Wäldern, Fischgründen und Gewässern sowie an sonstigen Formen und Eigentum; 

c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver Folgen für die Umwelt; 

d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und 

Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der 

künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß, die Entnahme oder 

Haltung einer begrenzten und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 

zu erlauben. 

Von den Verboten des § 44 BNatSchG kann nach § 67 BNatSchG auf Antrag Befreiung gewährt 

werden, wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 

führen würde.  
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Zusätzliche artenschutzrechtliche Regelungen finden sich in landesrechtlichen Gesetzgebungen 

wieder.  

 

 

3. Fachliche Grundlagen 

 

Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch ge-

schützten FFH-Anhang IV -Arten und europäischen Vogelarten. Zur Auswahl der artenschutzrecht-

lich relevanten Arten wird die Fortschreibung der „Liste der in Sachsen-Anhalt vorkommenden, im 

Artenschutzbeitrag zu berücksichtigenden Arten“ (SCHULZE et al. 2018) herangezogen. Die Liste 

bildet eine qualifizierende Grundlage für die faunistischen oder floristischen Sonderuntersuchun-

gen zur Ermittlung möglicher Zugriffsverbote nach § 44(1) BNatSchG1(besonderer Artenschutz) in 

Verbindung mit den Artikel 12 (Tierarten) und 13 (Pflanzenarten) FFH-RL bzw. Artikel 5 Vogel-

SchRL infolge von Projekten oder Plänen.  

Zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (LBP) kann die Untersuchung weiterer Arten erforderlich sein. Darüber hinaus ist die Liste 

Hilfsmittel zur Prüfung der im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) in der Konfliktanalyse re-

levanten Arten, da sie die prinzipiell in Sachsen-Anhalt vorkommenden und im AFB zu berücksich-

tigenden Arten enthält. Die Liste ist nicht abschließend und stellt den aktuellen Erkenntnisstand 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar, sie bedarf fortlaufender Aktualisierungen. Die Anhang II-

Arten sind im Rahmen von LBP auf der Genehmigungsebene, inklusive der notwendigen FFH-Vor-

/Verträglichkeitsvorprüfungen der jeweiligen Planungsstufe, abzuarbeiten. Außerhalb des Gebiets-

schutzes (FFH-VP) sind die Vorkommen von Anhang II-Arten im Rahmen der Eingriffsregelung zu 

betrachten. Die FFH-Anhang II-Arten sind daher nicht Bestandteil dieser Artenschutzliste Sachsen-

Anhalt. 

Zunächst werden alle Arten der Liste einer Relevanzprüfung unterzogen. Dabei wird nach be-

stimmten Kriterien geprüft, für welche Tier- und Pflanzenarten eine verbotstatbeständliche Betrof-

fenheit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Dies sind Arten: 

- die im Land Sachsen-Anhalt gem. Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 

- die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

- deren Lebensräume/Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen, 

- deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenbedingt so gering ist, dass sich relevante Beein-

trächtigungen / Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen.  

Dementsprechend können bereits einige Arten bzw. Artengruppen ausgeschlossen werden, wenn 

es im Betrachtungsgebiet bzw. im Landschaftsraum keine geeigneten Habitatstrukturen und/oder 

Hinweise für Artvorkommen gibt (z.B. aus landesweiten artspezifischen Verbreitungskarten oder 

durchgeführten Kartierungen). Ebenfalls können Arten ausgeschlossen werden, die mit 
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hinreichender Sicherheit keine vorhabenbedingten Gefährdungen hervorrufen können (BOSCH UND 

PARTNER 2018).  

Für die verbleibenden relevanten Tier- und Pflanzenarten der Artenschutzliste wird in der Konflik-

tanalyse (Betroffenheitsanalyse Kapitel 8) geprüft, ob für diese Arten Zugriffsverbote bestehen 

können und ob eine vorhabenbezogene Verletzung von Zugriffsverboten durch artspezifische Ver-

meidungs- und/ oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen verhindert werden kann. 

Die Bestandsbeschreibung und Betroffenheitsanalyse erfolgt für die relevanten Tierarten in Form-

blättern, die in Anlehnung an die Hinweise zur Erstellung des AFB bei Straßenbauvorhaben im 

Land Brandenburg (BOSCH UND PARTNER 2018) erarbeitet wurden.  

Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie erfolgt i.d.R. eine Art-für-Art-Betrachtung, es sei 

denn, die Bestands- und Betroffenheitssituation ist bei mehreren Arten sehr ähnlich (z. B. Amphi-

bien) (BOSCH UND PARTNER 2018).  

Vogelarten mit ähnlichen Standortansprüchen oder brutbiologischem Verhalten, z.B. Offenland- 

und Gebüschbrüter), werden auf der Ebene von Gilden in einem Formblatt zusammengefasst, es 

sei denn, die spezifische Bestands- und Betroffenheitssituation erfordert hierfür eine Art-für-Art-

Betrachtung. (vgl. BOSCH UND PARTNER 2018). In den Formblättern enthalten sind auch die im Be-

trachtungsgebiet vorkommende heimischen, wildlebenden Vogelarten, die nicht in der Liste aufge-

führt sind (euryöke Arten).  

Die Prüfung der fachlichen Voraussetzungen in den Formblättern bezieht sich auf: 

• Fangen, verletzen, töten von Tieren oder ihren Entwicklungsformen 

(Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 (i. V. m. Abs. 5 für baubedingte Tötung) 

Beim Tötungsverbot muss zwischen bau-, anlage und betriebsbedingten Tötungen unterschieden 

werden. 

• Erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten. 

(Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

 

Eine erhebliche Störung liegt dann vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, d. h. das Verbot beinhaltet eine „Erheblichkeits-

schwelle“. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist insbeson-

dere dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reproduktionsfä-

higkeit vermindert werden, wobei dies artspezifisch für den jeweiligen Einzelfall untersucht und 

beurteilt werden muss. 

• Entnehmen, beschädigen, zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

(Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
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Die Bezugsebene für den Verbotstatbestand ist die konkrete Fortpflanzungs- und Ruhestätte mit 

den dort lebenden Individuen der Art sowie hinsichtlich des Aspektes „ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang“ die betroffene Population der Art bzw. das Aktionsareal der Indivi-

duen dieser lokalen Population. 

Die Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist gem. Abs. 1 Nr. 3 verboten. 

Ein Verstoß gegen das Verbot liegt gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG allerdings nicht vor, wenn 

die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies ist dann der Fall, wenn die Funk-

tion der betroffenen Lebensstätte im Bereich der lokalen Population erhalten bleibt. 

Von einer Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird nicht nur 

dann ausgegangen, wenn sie (physisch) vernichtet wird, sondern auch, wenn durch andere vorha-

benbedingte Einflüsse wie z. B. Lärm oder Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise be-

einträchtigt wird, dass sie von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar 

ist. 

Der Vergleich anderweitig zufrieden stellender Lösungen (zumutbare Alternativen) hinsichtlich der 

ergriffenen Maßnahmen sowie technischer Lösungen wird für alle relevanten Arten, für die Verbote 

verwirklicht werden, im Anschluss an die Formblätter zusammengefasst. 

 

Ist eine Ausnahmenzulassung notwendig, werden die fachlichen Voraussetzungen unter Berück-

sichtigung von ggf. erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen (FCS) aufgezeigt. 

 

Die artenschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens wird unter Berücksichtigung der artspe-

zifischen Vermeidungsmaßnahmen, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) sowie der Er-

haltungsmaßnahmen (FCS) zusammenfassend beurteilt.  

 

Abschließend werden die artspezifischen Maßnahmen beschrieben. 

 

 

 

4. Untersuchungsgebiet 

 

Der Planungsraum liegt im Land Sachsen-Anhalt innerhalb des Dorfes Droyßig. Dieses liegt 

innerhalb der gleichnamigen Gemeinde im Burgenlandkreis und befindet sich westlich von Zeitz 

und östlich der A9. Das in nordöstlicher Ortslage gelegene Untersuchungsgebiet umfasst eine 

Fläche von ca. 1,3 ha.  
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Abbildung 4-1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets im Norden der Ortschaft Droyßig (Auszug 

Google Earth, 1:100) 

 

Der größte Anteil der Fläche ist von Gehölzen bestanden. In historischen Luftbildern (Google Earth) 

wird ersichtlich, dass dieser Bereich mindestens bis 2010 großflächig mit Gewächshäusern verbaut 

war. Diese wurden oberflächlich zurückgebaut, eine Entsiegelung erfolgte nicht. Viele der natürlich 

aufgewachsenen Birken, Pappeln und Weiden zeigen daher einen stark eingeschränkten Wuchs. 

Die Gehölze stocken an den unversiegelten Stellen, zwischen den ehemaligen Gewächshäusern, 

dichter und sind mit einer teils flächigen Strauch- und Krautschicht untersetzt. Letztere ist 

insbesondere durch Gräserdominanz gekennzeichnet. Lichtere, nicht von Gehölzen überschattete 

Bereiche am Rand der Fundamentreste sind von ruderalen Arten besiedelt, auch einzelne 

Fundamentflächen selbst beginnen zu überwachsen. Im nördlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes befindet sich eine kurzwüchsige, intensiv genutzte Pferdekoppel des 

nahegelegenen Reiterhofs. 
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5. Methodik 

 

Am 24.08.2021 fand eine Geländebegehung statt. Hierbei wurde das potenzielle Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten anhand der angetroffenen Biotope und 

Strukturen eingeschätzt. Eine gezielte Erfassung einzelner Artengruppen fand nicht statt, sodass 

die dem AFB zugrundeliegenden Betrachtungen nach “worst case“-Methodik erfolgen. Dies 

bedeutet, dass das Vorkommen von Arten nicht ausgeschlossen werden kann, solange geeignete 

Habitatstrukturen vorhanden sind. Für solche Arten ist, ohne Ausschluss durch später erfolgende 

Erfassungen, eine Betroffenheit durch das geplante Vorhaben anzunehmen. 

 

 

6. Beschreibung der Wirkfaktoren 

 

6.1 Baubedingte Auswirkungen 

 

Die baubedingten Wirkfaktoren des Vorhabens beziehen sich auf die unmittelbaren Bauleistungen 

und Bauvorgänge. Dazu gehören die Bauleistungen vor Ort und die zugehörigen Transporte. Bau-

bedingte Auswirkungen sind demnach: 

- Immissionen von Lärm, Staub, gasförmigen Stoffen, Licht und Erschütterungen, 

- Einträge von Baustoffen in Biotope und Habitate, 

- Bewegungen durch Menschen und Maschinen/Fahrzeuge, 

- Einrichtung, Nutzung von Lagerflächen und Baustraßen sowie eine damit verbundene 

Beseitigung von Biotopen, Verdichtung und mechanische Belastung, 

- Rodung von Gehölzen, 

- Anlage von Hilfsvorrichtungen für Baumaßnahmen (Bohrungen, Baufeldfreimachung), 

- Schüttung von Materialien zur Herstellung von Standflächen, 

- Kollision mit Lebewesen während des Baubetriebes. 

 

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

 

Die anlagebedingten Wirkfaktoren sind dauerhaft und umfassen die tatsächliche Bebauung (Zu-

wegung), wobei folgende Teilaspekte und deren Wirkungen in Bezug auf artenschutzrelevante 

Tier- und Pflanzenarten zu betrachten sind: 

- Inanspruchnahme von Biotopen und Habitaten sowie Vermehrungsstätten von Arten oder 

Nahrungs- und Migrationsräumen, 

- Vollständige Bodenversiegelung im Fundamentbereich 

- Kollisionsgefahr für Vögel und Fledermäuse 

- Barrierewirkung/ Zerschneidung durch Baukörper 
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6.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

 

Die betriebsbedingten Wirkungen gehen dauerhaft vom Betrieb des Gleises und des Parkplatzes 

aus, wobei folgende Teilaspekte und deren Wirkungen in Bezug auf artenschutzrelevante Tier- und 

Pflanzenarten zu betrachten sind: 

- Immissionen von Lärm, Staub, gasförmigen Stoffen, Licht und Erschütterungen, 

-  Bewegungen durch Menschen und Fahrzeuge 

- Kollisionsgefährdung aufgrund von Lichteinwirkungen  

- Prädation durch Haustiere (Hund, Katze) 

 
 

7. Relevanzprüfung 

 

Im Untersuchungsgebiet (UG) kommen bestimmte Lebensraumtypen und Habitatelemente nicht 

vor, sodass für eine große Gruppe von Arten das Vorkommen und damit eine potenzielle 

Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Das Vorkommen folgender europarechtlich 

geschützter Arten/Artengruppen der Artenschutzliste wird im Untersuchungsgebiet 

ausgeschlossen: 

 

- alle Fische (keine Oberflächengewässer betroffen), 

- alle Amphibien (keine Oberflächengewässer, große Distanz zu potenziellen Laichgebieten) 

- alle Säuger, außer Fledermäusen (keine geeigneten Habitate im Bereich der VHF), 

- alle xylobionte Käfer (Gehölze zu jung für Biotop- und Habitatbäume)  

- alle Weichtiere (keine Oberflächengewässer betroffen), 

- alle Schmetterlingsarten (mangels vorhandener Wirtspflanzen und Habitate), 

- alle wassergebundenen Insektenarten, z.B. Libellen (keine Oberflächengewässer 

betroffen), 

- alle Pflanzenarten nach Anhang IVb FFH RL (keine Vorkommen im UG). 

 

Nachfolgende Tabellen vermitteln einen Überblick über die Ergebnisse der Relevanzprüfung der 

verbleibenden Artengruppen. 
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Tabelle 1: Liste der in Sachsen-Anhalt vorkommenden europäisch streng geschützten Tierarten nach Anhang IV FFH RL 

Alle gelisteten Arten sind Bestandteil des Anh. IV der FFH-RL. Diese Angabe entfällt daher in der nachfolgenden Tabelle. Zur weiteren Information finden sich 
Angaben über den Schutz nach Anh. II der FFH-RL sowie über einen strengen Schutz nach Bundesartenschutzverordnung oder EG-Artenschutzverordnung. 

* prioritäre Art nach FFH-Richtlinie 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH 

Anh II 

BArtSchV 

Anl 1 Sp 3 

EG-
ArtSchVO 

Anh A 

Nachweis 
im UG 

Beeinträchtigung 
durch Vorhaben 

möglich 
Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Fledermäuse (21 Arten)   

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus X    (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus        keine Vorkommen im UG 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus   
 

  (x)  möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus        keine Vorkommen im UG 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus X      keine Vorkommen im UG 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis dascyneme Teichfledermaus X 
 

  (x)  möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis myotis Großes Mausohr X    (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Myotis nattereri Fransenfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Nyctalus noctula  Großer Abendsegler      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH 

Anh II 

BArtSchV 

Anl 1 Sp 3 

EG-
ArtSchVO 

Anh A 

Nachweis 
im UG 

Beeinträchtigung 
durch Vorhaben 

möglich 
Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Plecotus auritus Braunes Langohr      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Plecotus austriacus Graues Langohr      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase X      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase X      keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus      (x)  
möglicher Nahrungsgast, keine Auswirkung 
durch das Vorhaben 

Reptilien (2 Arten)   

Coronella austriaca Schlingnatter        keine Vorkommen im UG 

Lacerta agilis Zauneidechse    (x) x  

X= nachgewiesene Arten; (x) = potenzielle Vorkommen der Art möglich 
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Tabelle 2: Liste der zu betrachtenden Vogelarten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Accipiter gentilis Habicht  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Accipiter nisus Sperber  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Acrocephalus arundinaceus Drosselrohrsänger   X  *   im UG nicht vorkommend 

Acrocephalus paludicola Seggenrohrsänger X  X 1 0   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger   X  *   im UG nicht vorkommend 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer   X 2 2   im UG nicht vorkommend 

Aegolius funereus  Raufußkauz X X   *   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Alauda arvensis Feldlerche    3 3   im UG nicht vorkommend 

Alcedo atthis Eisvogel X  X  V   im UG nicht vorkommend 

Anas acuta Spießente    3 1   im UG nicht vorkommend 

Anas clypeata Löffelente    3 1   im UG nicht vorkommend 

Anas crecca Krickente    3 2   im UG nicht vorkommend 

Anas penelope Pfeifente    R    im UG nicht vorkommend 

Anas platyrhynchos Stockente     *   im UG nicht vorkommend 

Anas querquedula Knäkente  X  2 2   im UG nicht vorkommend 

Anas strepera Schnatterente     *   im UG nicht vorkommend 

Anser albifrons Blässgans        im UG nicht vorkommend 

Anser anser Graugans     *   im UG nicht vorkommend 

Anser erythropus Zwerggans X       im UG nicht vorkommend 

Anser fabalis Saatgans        im UG nicht vorkommend 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Anthus campestris Brachpieper X  X 1 1   im UG nicht vorkommend 

Anthus pratensis Wiesenpieper    2 2 (x)  

Potenzieller Gastvogel, kleine und perma-
nent durch Pferde beweidete Koppel bietet 
keine Brutplatzstrukturen – keine vorhaben-
bedingte Wirkung 

Aquila pomarina Schreiadler X X  1 1   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Ardea cinerea Graureiher     V   im UG nicht vorkommend 

Ardea purpurea Purpurreiher X  X R nb   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Arenaria interpres  Steinwälzer   X 2    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Asio flammeus  Sumpfohreule X X  1 1   im UG nicht vorkommend 

Asio otus  Waldohreule  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Athene noctua  Steinkauz  X  3 1   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Aythya ferina Tafelente     *   im UG nicht vorkommend 

Aythya fuligula Reiherente     *   im UG nicht vorkommend 

Aythya nyroca Moorente X X  1 1   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Botaurus stellaris Rohrdommel X  X 3 3   im UG nicht vorkommend 

Branta leucopsis Weißwangengans X       im UG nicht vorkommend 

Branta ruficollis Rothalsgans X X      im UG nicht vorkommend 

Bubo bubo Uhu X X   *   im UG nicht vorkommend 

Bucephala clangula Schellente     *   im UG nicht vorkommend 

Burhinus oedicnemus Triel X  X 0 0   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Buteo buteo Mäusebussard  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Buteo lagopus Raufußbussard  X    (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Calidris alpina Alpenstrandläufer   X 1    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Caprimulgus europaeus Ziegenmelker X  X 3 3   im UG nicht vorkommend 

Carduelis cannabina Bluthänfling    3 3 (x) x  

Carpodacus erythrinus Karmingimpel   X  R   im UG nicht vorkommend 

Casmerodius albus Silberreiher X X      im UG nicht vorkommend 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer   X  V   im UG nicht vorkommend 

Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer   X 1 nb   im UG nicht vorkommend 

Charadrius morinellus Mornellregenpfeifer X  X 0    keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Chlidonias hybrida 
Weißbart-See-
schwalbe 

X   R R   im UG nicht vorkommend 

Chlidonias leucopterus 
Weißflügel-See-
schwalbe 

  X R nb   im UG nicht vorkommend 

Chlidonias niger 
Trauer-See-
schwalbe 

X  X 1 2   im UG nicht vorkommend 

Ciconia ciconia Weißstorch X  X 3 *   im UG nicht vorkommend 

Ciconia nigra Schwarzstorch X X   *   im UG nicht vorkommend 

Circus aeruginosus Rohrweihe X X   *   im UG nicht vorkommend 

Circus cyaneus Kornweihe X X  1 1   im UG nicht vorkommend 

Circus pygargus Wiesenweihe X X  2 2   im UG nicht vorkommend 

Coracias garrulus Blauracke X  X 0 0   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Corvus frugilegus Saatkrähe     * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Corvus monedula  

(Coloes monedula) 
Dohle     3 (x)  

Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Crex crex Wachtelkönig X  X 2 2   im UG nicht vorkommend 

Cuculus canorus Kuckuck    V 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Cygnus bewickii Zwergschwan X  X     im UG nicht vorkommend 

Cygnus cygnus Singschwan X  X R R   im UG nicht vorkommend 

Cygnus olor Höckerschwan     *   im UG nicht vorkommend 

Delichon urbicum Mehlschwalbe    3 * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Dendrocopos medius Mittelspecht X  X  *   im UG nicht vorkommend 

Dryocopus martius Schwarzspecht X  X  *   im UG nicht vorkommend 

Emberiza calandra 

(Miliaria calandra) 
Grauammer   X V V (x) x  

Emberiza hortulana Ortolan X  X 3 3   im UG nicht vorkommend 

Falco columbarius Merlin X X    (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Falco peregrinus  Wanderfalke X X   3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Falco subbuteo Baumfalke  X  3 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Falco tinnunculus Turmfalke  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Falco vespertinius  Rotfußfalke X X   nb   im UG nicht vorkommend 

Ficedula parva Zwergschnäpper X  X V R   im UG nicht vorkommend 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Fulica atra Blässhuhn     *   im UG nicht vorkommend 

Galerida cristata Haubenlerche   X 1 2   im UG nicht vorkommend 

Gallinago gallinago Bekassine   X 1 1   im UG nicht vorkommend 

Gallinula chloropus Teichhuhn   X V V   im UG nicht vorkommend 

Gavia arctica Prachttaucher X       keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Gavia stellata Sterntaucher X       keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Glaucidium passerinum Sperlingskauz X X   *   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Grus grus  Kranich X X   *   im UG nicht vorkommend 

Haematopus ostralegus Austernfischer X    *   im UG nicht vorkommend 

Haliaeetus albicilla  Seeadler X X   *   im UG nicht vorkommend 

Himantopus himantopus Stelzenläufer X  X  nb   im UG nicht vorkommend 

Hirundo rustica Rauchschwalbe    3 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Ixobrychus minutus Zwergdommel X  X 2 V   im UG nicht vorkommend 

Jynx torquilla Wendehals   X 2 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Lanius collurio Neuntöter X    V (x) x  

Lanius excubitor Raubwürger   X 2 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Larus argentatus Silbermöwe     R   im UG nicht vorkommend 

Larus cachinnans Steppenmöwe    R R   im UG nicht vorkommend 

Larus canus Sturmmöwe        im UG nicht vorkommend 

Larus melanocephalus Schwarzkopfmöwe X    R   im UG nicht vorkommend 

Larus michahellis Mittelmeermöwe     R   im UG nicht vorkommend 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Larus ridibundus Lachmöwe     *   im UG nicht vorkommend 

Limosa lapponica Pfuhlschnepfe X       im UG nicht vorkommend 

Limosa limosa Uferschnepfe   X 1 1   im UG nicht vorkommend 

Locustella luscinioides Rohrschwirl   X  *   im UG nicht vorkommend 

Locustella naevia Feldschwirl    3 3   im UG nicht vorkommend 

Lullula arborea Heidelerche X  X V V   im UG nicht vorkommend 

Luscinia luscinia Sprosser     R   im UG nicht vorkommend 

Luscinia svecica ssp. cyan-
ecula 

Weißsterniges 
Blaukehlchen 

X  X  *   im UG nicht vorkommend 

Lymnocryptes minimus Zwergschnepfe   X     im UG nicht vorkommend 

Lyrurus tetrix (Tetrao tetrix) Birkhuhn X  X 1 0   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Mergus albellus Zwergsäger X       im UG nicht vorkommend 

Mergus merganser Gänsesäger    V 1   im UG nicht vorkommend 

Mergus serrator Mittelsäger     R   im UG nicht vorkommend 

Merops apiaster  Bienenfresser   X  *   im UG nicht vorkommend 

Milvus migrans Schwarzmilan X X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Milvus milvus  Rotmilan X X  V V (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Motacilla flava Wiesenschafstelze     * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Numenius arquata Großer Brachvogel   X 1 1   im UG nicht vorkommend 

Nycticorax nycticorax Nachtreiher X  X 2 nb   im UG nicht vorkommend 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer    1 2   im UG nicht vorkommend 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Otis tarda Großtrappe X X  1 2   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Pandion haliaetus Fischadler X X  3 *   im UG nicht vorkommend 

Perdix perdix Rebhuhn    2 2   im UG nicht vorkommend 

Pernis apivorus Wespenbussard X X  3 2   im UG nicht vorkommend 

Phalacrocorax carbo Kormoran     *   im UG nicht vorkommend 

Philomachus pugnax Kampfläufer X  X 1 0   im UG nicht vorkommend 

Phylloscopus trochiloides Grünlaubsänger    R R   keine Vorkommen im Landschaftsraum 

Picus canus Grauspecht X  X 2 *   im UG nicht vorkommend 

Picus viridis Grünspecht   X  * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer X  X 1    im UG nicht vorkommend 

Podiceps auritus Ohrentaucher X  X 1    im UG nicht vorkommend 

Podiceps cristatus Haubentaucher     *   im UG nicht vorkommend 

Podiceps grisegena Rothalstaucher   X  V   im UG nicht vorkommend 

Podiceps nigricollis 
Schwarzhalstau-
cher 

  X  R   im UG nicht vorkommend 

Porzana parva Kleines Sumpfhuhn X  X 3 1   im UG nicht vorkommend 

Porzana porzana Tüpfelsumpfhuhn X  X 3 1   im UG nicht vorkommend 

Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn X  X R nb   im UG nicht vorkommend 

Recurvirostra avosetta Säbelschnäbler X  X  nb   im UG nicht vorkommend 

Riparia riparia Uferschwalbe   X V *   im UG nicht vorkommend 

Saxicola rubetra Braunkehlchen    2 3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Sterna albifrons Zwergseeschwalbe X  X 1 0   im UG nicht vorkommend 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

EU-
Vogel-
SchRL 
Anh I 

EG-
Art-

SchVO 
Anh A 

BArt-
SchV 
Anl 1 
Sp 3 

RL D 

BV 

2015 

RL ST 
BV 

2017 

Nach-
weis im 

UG 

Beeinträchti-
gung durch 
Vorhaben 
möglich 

Bemerkungen/Ausschlussgründe 

Sterna caspia Raubseeschwalbe X  X 1    im UG nicht vorkommend 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe X  X 2 3   im UG nicht vorkommend 

Streptopelia turtur Turteltaube  X  2 2   im UG nicht vorkommend 

Strix aluco Waldkauz  X   * (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Sturnus vulgaris Star    3 V x  

Durch das Vorhaben sind keine Brutstätten 
betroffen, eine Beeinträchtigung liegt somit 
nicht vor. Schlafplätze erst ab 20.000 Ind. 
relevant. 

Sylvia nisoria Sperbergrasmücke X  X 3 3   im UG nicht vorkommend 

Tringa glareola Bruchwasserläufer X  X 1    im UG nicht vorkommend 

Tringa ochropus Waldwasserläufer   X  *   im UG nicht vorkommend 

Tringa totanus Rotschenkel   X 3 1   im UG nicht vorkommend 

Turdus torquatus (ssp. alpest-
ris) 

Ringdrossel     R   im UG nicht vorkommend 

Tyto alba Schleiereule  X   3 (x)  
Potenzieller Gastvogel – keine vorhabenbe-
dingte Wirkung 

Upupa epops Wiedehopf   X 3 3   im UG nicht vorkommend 

Vanellus vanellus Kiebitz   X 2 2 (x)  im UG nicht vorkommend 

x= vorkommende Arten (nachgewiesen); (x)= potenziell vorkommende  

VSRL/Europ. Vogelart = europäische Vogelart gemäß Art. 1 Abs. 1 der EU-Vogelschutz-Richtlinie    

BArtSchV = Tier- o. Pflanzenart mit Kreuz in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung Anlage 1 

UG = Untersuchungsgebiet  
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8. Bestandsdarstellung sowie Betroffenheit der Arten 

 

Avifauna 

Die relevanten Vogelarten werden anhand ihres Brutverhaltens und der Standortansprüche grup-

penweise abgehandelt. Die vorliegenden Biotopausprägungen bieten lediglich der Gilde der Ge-

büschbrüter geeignete Brutbedingungen, sodass diese im folgenden Formblatt betrachtet wird. Die 

Angaben zur Gefährdung und Häufigkeit sind aus GRÜNEBERG et al. (2015) für Deutschland bzw. 

SCHÖNBRODT et al. (2017) für Sachsen-Anhalt entnommen. 

 

Formblatt Vögel                                                                                                                                Gebüschbrüter 

Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Quesnitzer Weg - 

Droyßig 

Vorhabenträger 

MIP 

Mitteldeutsche Immobilien Projektgesell-

schaft mbH 

Betroffene Art  

(siehe Schutz- und Gefähr-

dungsstatus sowie nicht be-

nannte weitere euryöke Ar-

ten) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Art 

 

  Schutzstatus nach BNatSchG/ BArtSchV 

 streng geschützt       besonders geschützt 

   Gefährdungsstatus (Listen) 

   Deutschland           LSA 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) x  3 3 

Grauammer (Emberiza calandra) x - V V 

Neuntöter (Lanius collurio) - X (Anh. I)  V 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen (SÜDBECK 2005) 

• bewohnen halboffene und offene Landschaften mit lockerem, strukturreichem Gehölzbestand und Waldrän-

der bzw. frühe Sukzessionsstadien der Bewaldung 

• Offene Landschaften mit vertikal strukturierter Vegetation (Hecke, Alleen, Feldgehölzen etc.). 

• Sukzessions- und Ruderalfluren, Brachflächen 

• Freibrüter und Bodenbrüter   

Verbreitung  

Verbreitung in Deutschland  

Allgemeine Verbreitung. Mittelhäufig – häufig (GRÜNEBERG et al. 2015). 

Verbreitung in Sachsen-Anhalt 

Mittelhäufige bis häufige Verbrei-

tung aller Arten. 

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen  

 

  Vorkommen potenziell möglich  

Das Brutpotenzial der angegebenen Vogelarten aus der Gilde der Gebüschbrüter ist überwiegend in den Rand- und 

Saumstrukturen der Fläche gegeben. Hier finden sich teils dicht geschlossene, heckenartige Strauchbestände. Auf-

grund der anthropogenen Nähe und der geringen Wärmeexposition gibt es allerdings nur suboptimale Bedingungen. 

Ein Vorkommen der aufgeführten Arten ist nicht zu erwarten, ohne Erfassung allerdings nicht völlig auszuschließen. 
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3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)  nur Tiere 

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Die Arten weisen keine Standorttreue auf, d.h. sie geben nach der Brutsaison die Fortpflanzungsstätte auf, im da-

rauffolgenden Jahr werden neue Nester gebaut. Aus diesem Grund können bei Durchführung der Baumaßnahmen 

innerhalb der Brutzeit Gelege, Jungvögel oder Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Durch Verlegung der Flä-

chenerschließung außerhalb der Brutzeit kann dies allerdings umgangen werden (Vermeidungsmaßnahme V1). 

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Das geplante Vorhaben soll innerhalb eines Dorfes umgesetzt werden. Eine flächige anthropogene Bebauung ist 

bereits im Umfeld des Plangebietes gegeben. Die Errichtung weiterer Wohnbebauung führt daher betriebsbedingt 

nicht zu Beeinträchtigungen, welche über die Vorbelastungen hinausgehen und damit auch nicht zu einer signifikan-

ten Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos.  

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG) nur Tiere 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Die betreffenden Arten sind relativ unempfindlich gegenüber Störeinflüssen und brüten deshalb regelmäßig auch in 

Siedlungen. Sie brüten teilweise in unmittelbarer Nähe zu vorhandenen Gebäuden und Fahrwegen. Auf Grund der 

geringen Empfindlichkeit der Arten sind erhebliche Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten ausschließbar. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG) 

nur Tiere 
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Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vor-
gesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): 

Die Arten weisen keine Standorttreue auf, d.h. sie geben nach der Brutsaison die Fortpflanzungsstätte auf, im da-

rauffolgenden Jahr werden neue Nester gebaut. Aus diesem Grund können bei Durchführung der Baumaßnahmen 

innerhalb der Brutzeit Gelege, Jungvögel oder Fortpflanzungsstätten zerstört werden. Durch Verlegung der Flä-

chenerschließung außerhalb der Brutzeit kann dies allerdings umgangen werden (Vermeidungsmaßnahme V1). 

Das Plangebiet stellt einen ungünstigen Brutstandort dar, sodass im Fall einer Besiedlung nur eine sehr geringe 

Anzahl von Brutpaaren zu erwarten ist. Entlang des südlich gelegenen Hasselbaches finden sich hingegen weitaus 

bessere Bedingungen. Diese sind entlang des Fließgewässerverlaufes mit weiteren Strukturen vernetzt. Auch mit 

Wegfall der möglicherweise besiedelten Gehölzbestände bleibt daher die räumliche Habitatfunktionalität für Ge-

büschbrüter uneingeschränkt erhalten. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

d) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; Prüfung endet hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erforderlich; weiter unter 4.  
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Reptilien 
 

Die Habitateignung des untersuchten Gebietes für Reptilien wird durch den Mangel an geeigneten 

Eiablageplätzen erheblich eingeschränkt. Durch die ehemaligen Fundamentreste gibt es nur wenig 

lockeren, grabfähigen Boden, dieser ist zudem durch Gehölze stark beschattet. Die Bereiche mit 

der besten Eignung für Reptilien sind die Randstrukturen, insbesondere der südexponierte Bereich. 

Hier finden sich Übergänge zwischen Gehölzsaum und ruderaler Offenlandflur mit wechselnden 

Strukturen, welche für Zauneidechsen geeignet erscheinen. Durch die umliegende dörfliche 

Besiedlung streifen dort allerdings regelmäßig Katzen umher, was auch während der 

durchgeführten Geländebegehung beobachtet wurde. Katzen sind effektive Prädatoren für die 

Zauneidechse (GROßE & SIMON 2015) und schränken das Potenzial zur Besiedlung der Fläche 

weiterhin erheblich ein.  

Der durchgeführte Vororttermin lag im Aktivitätszeitraum der Zauneidechse, ein Nachweis erfolgte 

bei einmaliger Begehung allerdings nicht. 
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Projektbezeichnung 

Bebauungsplan Quesnitzer Weg - 

Droyßig 

Vorhabenträger 

MIP 

Mitteldeutsche Immobilien Projektge-

sellschaft mbH 

Betroffene Art  

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus  

Schutzstatus 

  streng geschützt  

  Art nach Anh. A der EGArtSchVO  

  Art nach Anh. IV FFH-RL  

  Art nach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 

 

  besonders geschützt  

  Art nach Anh. B der EGArtSchVO  

  Europäische Vogelart  

  Art nach Anl. 1 Sp. 2 BartSchV  

Das Formblatt ist nur für Arten nach Anhang IV FFH-RL und Europäische Vogelarten auszufüllen.  

Gefährdungsstatus 

  Rote Liste Deutschland            V 

  Rote Liste Sachsen-Anhalt       3 

Einstufung des Erhaltungszustandes  

  FV günstig / hervorragend  

  U1 ungünstig – unzureichend  

  U2 ungünstig – schlecht  

2. Bestand und Empfindlichkeit 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zauneidechse gilt als primär Waldsteppen bewohnende Art. In Folge der nacheiszeitlichen Wiederbewaldung 

wurde sie zurückgedrängt. Erst im Mittelalter und der frühen Neuzeit konnte die Art aufgrund von Waldrodungen und 

extensiver Landwirtschaft ihr Verbreitungsgebiet ausdehnen. Heute ist sie häufig nur auf anthropogen veränderten 

Flächen zu finden (MEYER & SY 2004). Gerade Magerbiotope wie u. a. trockene Waldränder, Bahndämme, Heideflä-

chen, Steinbrüche und ähnliche Lebensräume werden hier besiedelt. Wärmebegünstigte Südböschungen werden be-

vorzugt aufgesucht. In Deutschland ist diese Art überwiegend als Kulturfolger anzusehen, der häufig Sekundärhabitate 

beansprucht. Als wichtige Ausbreitungsachsen und Lebensräume werden vermehrt Vegetationssäume und Böschun-

gen von Straßen und Gleisanlagen genutzt. Das Vorhandensein von gut besonnten und vegetationsarmen Flächen ist 

entscheidend für die Art. In diesen grabfähigen Böden werden die Eier abgelegt (BLANKE 2020). 
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Reviergrößen in Optimallebensräumen der Weibchen liegen bei 110 m2, die der Männchen bei 120 m2. Zumeist sind 

diese Voraussetzungen in der heutigen Landschaft nicht mehr gegeben, sodass die Tiere zur Befriedigung ihrer Habi-

tatbedürfnisse größere Strecken zurücklegen müssen. Als absolute Mindestgröße für den dauerhaften Erhalt einer 

Population wird unter optimalen Bedingungen 1 ha angegeben (SCHNEEWEISS et al. 2014). 

Verbreitung  

Verbreitung in Deutschland (GÜNTHER 2009): 

Die Art ist in ganz Deutschland verbreitet, wobei die 

höchsten Nachweisfrequenzen im Ost- und Südwest-

deutschland zu finden sind. 

Verbreitung in Sachsen-Anhalt (GROßE & SEYRING 2018): 

Die Zauneidechse ist in Sachsen-Anhalt die am weitesten 

verbreitete Eidechsenart und ist landesweit nahezu flä-

chig verbreitet.  

Verbreitung im Untersuchungsraum  

  Vorkommen nachgewiesen  

 

  Vorkommen potenziell möglich  

 

Bislang konnte die Zauneidechse im Plangebiet nicht nachgewiesen werden. Die Saumstrukturen innerhalb des Ge-

bietes bietet ein geringes Potenzial für das Vorkommen der Art. 

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG  

a) Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)   

Werden im Zuge der baubedingten Zerstörung bzw. Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. ver-

letzt?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Bei Erschließung und darauffolgenden Bautätigkeiten in den potenziell besiedelten Habitaten ist eine Zerstörung bzw. 

Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art und Tötung sowie Verletzung von Tieren nicht ausschließ-

bar. Um artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden, sind daher Vermeidungsmaßnahmen für die Art zu realisieren 

(V2). Bei Umsetzung des Risikomanagements wird das Eintreten von Tötungstatbeständen verhindert. 

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt ein.   Ja   Nein 

Entstehen betriebsbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensrisiko hin-

ausgehen (signifikante Erhöhung)?    Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Das geplante Vorhaben soll innerhalb eines Dorfes umgesetzt werden. Eine flächige anthropogene Bebauung ist be-

reits im Umfeld des Plangebietes gegeben. Die Errichtung weiterer Wohnbebauung führt daher betriebsbedingt nicht 

zu Beeinträchtigungen, welche über die Vorbelastungen hinausgehen und zu einer signifikanten Erhöhung des allge-

meinen Lebensrisikos führen.  

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt ein.   Ja   Nein 

b) Störungstatbestände (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)  

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört (eine erhebliche Störung   Ja   Nein 
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liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation einer Art verschlechtert)?  

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen 

  Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein 

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose): 

Kommt die Art auf der Vorhabenfläche vor, ist es unumgänglich die lokale Population abzufangen und in räumlicher 
Nähe umzusiedeln (V2). Die mit Abfang und Umsiedlung verbundene, temporäre Störung führt, bei ausreichender 
Eignung der Umsiedlungsfläche (CEF1), nicht zu einer Verschlechterung des lokalen Erhaltungszustandes. 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Absatz 1 

Nummer 3 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, be-

schädigt oder zerstört?   Ja   Nein 

  Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen   Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen 

  Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt  

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):  

Durch das Vorhaben kommt es zur Rodung von Gehölzen und zur Überbauung von Ruderalfluren. Diese Strukturen 

können von Zauneidechsen besiedelt sein und gehen durch den Eingriff dauerhaft verloren. Aufgrund der isolierten 

Lage des Plangebietes finden sich keine angrenzenden Strukturen, welche für die Umsiedlung und Erhaltung einer 

Population geeignet sind. Wird die Art im Gebiet bestätigt, ist daher die Kompensation der verloren gehenden Habi-

tatfläche (CEF1) Teil des erforderlichen Vermeidungskonzeptes (V2). 

 

Der Verbotstatbestand tritt ein.   Ja   Nein 

d) Abschließende Bewertung 

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt ein   Nein; Zulassung ist möglich; Prüfung endet hiermit  

  Ja; Ausnahmeprüfung ist erforderlich; weiter unter 4.  
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9. Maßnahmen zur Vermeidung und ggf. CEF-Maßnahmen 

 

V1 Verlegung der Bautätigkeit außerhalb der Brutzeit von Vögeln (Brutvögel) 
 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 zu vermeiden, ist die erforder-

liche Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutsaison durchzuführen (01.03.-30.09.) Dies ent-

spricht der Schutzzeit nach § 39 BNatSchG. Baumaßnahmen, die vor Beginn der Brutzeit begon-

nen wurden, können, sofern sie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, in der Brutzeit fortgeführt 

werden. Eine mögliche Unterbrechung der Baumaßnahme darf höchstens eine Woche betragen.  

Liegt zwischen der Rodung zur Erschließung der Fläche und dem Baubeginn ein längerer Zeitraum 

ist der Einsatz von Flatterbändern zu empfehlen, um eine Brut von Bodenbrütern vor bzw. während 

der Bauzeit auszuschließen. Anschließend ist im durchgängig laufenden Baubetrieb nicht mehr 

davon auszugehen, dass sich Brutvögel ansiedeln. 
 
 
V2 Risikomanagement Zauneidechse (ggf. mit CEF1 – Anlage von Ersatzhabitaten)  

 

Auf Basis der einmalig durchgeführten Begehung ist keine fundierte Aussage zu Präsenz bzw. 

Absenz der Zauneidechse auf der Vorhabenfläche möglich. Daher ist eine Erfassung der Art über 

mehrere Termine innerhalb ihres Hauptaktionszeitraumes Mai-Juni und/oder August-September 

 notwendig. Wird die Zauneidechse nicht nachgewiesen entfallen für sie alle weiteren naturschutz-

fachlichen Belange. 

 

Bei positivem Nachweis lassen sich Verbotstatbestände nur durch ein vollständiges Abfangen und 

zeitgleiche Umsiedlung der ansässigen Population vermeiden, da von einer kompletten Inan-

spruchnahme der betrachteten Fläche durch das Vorhaben auszugehen ist. Aufgrund der isolierten 

Lage ist nach erfolgter Umsiedlung nicht mit einer Einwanderung weiterer Tiere auf die Bauflächen 

zu rechnen. Allerdings wird durch das Fehlen von Habitatstrukturen im Umfeld auch die Anlage 

von Ersatzhabitaten notwendig (CEF1).  

 

Anlage von Ersatzhabitaten 

Art und Umfang dieser benötigten Strukturen ist einerseits abhängig von der Populationsgröße, 

aber auch von der Flächenverfügbarkeit im räumlichen Umfeld. Zum aktuellen Projektstand kann 

daher keine konkrete Konzeption erstellt werden. Bei der Anlage von Habitaten ist auf ausreichend 

Deckungsmöglichkeiten (Stein- bzw. Holzanhäufungen) und grabfähigen Boden (Sand) zu achten. 
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10. Fazit 

 

Das Untersuchungsgebiet ist trotz längerer Brachephase anthropogen stark überprägt. 

Insbesondere eine nicht erfolgte Entsiegelung nach Rückbau des ehemaligen 

Gewächshauskomplexes bewirkt ist hierfür ausschlaggebend. Hinzu kommt die Lage innerhalb der 

Ortschaft und damit verbunden eine geringe Biotopvernetzung. Insgesamt resultiert daraus eine 

geringe artenschutzrechtliche Bedeutung, zahlreiche Artengruppen konnten im Vorfeld bzw. in 

Folge der Geländebegehung ausgeschlossen werden. 

Trotz suboptimaler Ausprägung kann das Vorkommen von wertgebenden Brutvogelarten und 

Reptilien (Zauneidechse) nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sodass 

Vermeidungsmaßnahmen notwendig werden um das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. § 

44 Abs. 1 Nr. 1 zu vermeiden.  

Vor Inanspruchnahme der Fläche ist eine Untersuchung der Zauneidechse notwendig. Aus diesen 

Resultaten leitet sich das weitere notwendige Vorgehen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verstöße ab. Bei Umsetzung eines bestandsangepassten Maßnahmenkonzeptes in Absprache mit 

der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde lassen sich Verbotstatbestände durch die 

Beanspruchung der Fläche vermeiden. 
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12. Fotodokumentation 

 

Abbildung 12-1 Wechsel zwischen spärlich bewachsenen Fundamentflächen und angrenzenden, 

Sukzessionsgehölzen aus überwiegend Birke und Pappel im Stangenholz 

 

Abbildung 12-2 Bäume mit Kümmerwuchs zwischen noch versiegelten Bereichen 
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Abbildung 12-3 Pferdekoppel im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes 

 

 

Abbildung 12-4 Saumstruktur im Untersuchungsgebiet mit Übergängen von Gehölzen zu ruderalem, 

landreitgrasdominierten Offenland 
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Abbildung 12-5 In den Randbereichen jagende Katze 

 


